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Bremen, 25.April2019

IhreAnfragenach dem Verbraucherinformationsgesetz

Sehr geehrterHerrBusse,

bezugnehmend aufIhrenAntragvom 25.01.2019aufErteilungvon Informationennachdem Ver-

braucherinformationsgesetz(VIG')ergehtfolgender

Bescheid:

1. Der von IhnenbeantragteZugang zu Informationenüber die BetriebsstätteRestaurantÖsteria

GbR wirdim untendargestelltenUmfang gewährt.Der Informationszugangerfolgtdurch Über-

sendung der Kontrollberichtedes Lebensmittelüberwachungs-,Tierschutz-und Veterinärdiens-

tesdes Landes Bremen nach Ablaufdes 13.05.2019.

2. DieseEntscheidungergehtkostenfrei.
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Begründung

Zu 1.

Mit Antrag vom 25.01.2019 haben Sie Auskunft über die Betriebsstätte Restaurant Osteria GbR

gemäß $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VIG beantragt. Sofern bei den letzten zwei Betriebskon-

trollen Beanstandungenfestgestellt worden sind, haben Sie auch die Übersendung der entspre-

chenden Kontrollberichte beantragt.

Der Betrieb wurde gemäß $ 28 Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BremVwVfG") ange-
hört. Von der Möglichkeit zur Stellungnahme hat er keinen Gebrauch gemacht. Somit erfolgt die

Entscheidung nach Aktenlage.

Nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VIG hat jeder Anspruch auf freien Zugang zuallen Daten

über nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelge-

setzbuches (LFGB") und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlas-

senen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, die von den nach

Bundes- oder Landesrecht zuständigenStellen festgestellt worden sind sowie über Maßnahmen

und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit diesen Abweichungen getroffen wordensind.

Da bei den letzten beiden Betriebskontrollen im Restaurant Osteria GbR Beanstandungen we-

gen mehrerer unzulässiger Abweichungen gegen Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermit-

telgesetzbuchesfestgestellt wurden, handelt es sich bei den darüber gefertigten Kontrollberich-

ten um Informationen über Abweichungen von den Anforderungen der in $ 2 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 Buchstabe a) VIG genannten Vorschriften sowie den im Zusammenhang damit ge-

troffenen behördlichen Maßnahmen.

Demzufolge ist dem Antrag stattzugeben, sofern keine Ausschluss- oder Beschränkungsgründe

nach $ 3 oder Ablehnungsgründe nach 8 4 VIG vorliegen. Diesist vorliegend nicht derFall.

Allerdings ist zu beachten, dass Informationen gemäß $ 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) VIG

hinsichtlich der enthaltenen personenbezogenen Daten nur veröffentlicht werden dürfen, wenn

die betroffene Person zugestimmt hat oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe das

private Interesse an der Geheimhaltung überwiegt. Zwar hat die betroffene Person der Weiter-

gabeihrer Daten vorliegend nicht zugestimmt. Auch überwiegtIhr Interesse am Informationszu-

gang nicht das Interesse der betroffenen Person am Schutz ihrer Daten, da diese nicht in einem

unmittelbaren Zusammenhang mit den unzulässigen Abweichungen stehen. Für die festgestell-

ten Mängelist der Betrieb verantwortlich, nicht dessen einzelne Mitarbeiter. Ihr Informationsinte-

resse rechtfertigt insofern nur die Mitteilung des für die festgestellten Beanstandungen Verant-

wortlichen. Der Name und die Anschrift des verantwortlichen Betriebs sind dementsprechend

von der Schwärzung ausgenommen, zumal Ihnen diese Daten ohnehin bereits bekanntsind.

Jedoch habenSie sich in Ihrem Antrag vom 25.01.2019 mit der Schwärzung der personenbezo-

genen Daten, soweit erforderlich, einverstanden erklärt. Erforderlich ist hier insbesondere die

Schwärzung der personenbezogenen Daten der Mitarbeiter des betroffenen Betriebes, die in den

Kontrollberichten genannt werden.

Daher steht $ 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) VIG Ihrem Informationsanspruch vorliegend

nicht entgegen. Somit wird eine Schwärzung der personenbezogenen Daten der in dem Betrieb
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beschäftigten und in den Kontrollberichten erwähnten Personen zum Schutz der betroffenen

Person vorgenommen.

Somit haben Sie im dargestellten Umfang einen Anspruch auf Gewährung des von Ihnen bean-

tragten Informationszugangs.

Der o.g. Betrieb bekommt mit gleichem Datum eine Abschrift dieses Bescheids und erhält damit

die Möglichkeit bis zum 13.05.2019 gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Sofern

er von diesem Recht keinen Gebrauch macht, werde ich Ihnen die Kontrollberichte des Lebens-

mittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen nach Ablauf des

13.05.2019 in Kopie übersenden.

Zu 2.

Gemäß $ 7 Absatz 1 VIG ist die Auskunftserteilung nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VIG

grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1000 Euro gebühren- und auslagenfrei.

Dieser wird vorliegend nicht erreicht. Somit sind von Ihnen keine Gebühren zu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Verwaltungs-

gericht Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Klage erhoben werden.

Ich weise darauf hin, dass die Anfechtungsklage gemäß 8 5 Absatz 4 Satz 1 VIG keine aufschie-

bende Wirkung entfaltet.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

 

| Verbraucherinformationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012 (BGBl. | S. 2166, 2725), das
durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154) geändert wordenist.

I! Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2003 (Brem.GBl. S. 219),

das zuletzt durch das Änderungsgesetz vom 27. Januar 2015 (Brem.GBi. S. 15) geändert wordenist.

Il Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. | S. 1426), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. | S. 2147) geändert wordenist.


